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gen und den Kauf von Waren des Bevölkerungsbedarfs 
in Verbindung mit der Inanspruchnahme von Leistun
gen für die Ausstattung von Büro- und Verwaltungs
räumen.

§ 4 •
(1) Die Belieferung der gesellschaftlichen Bedarfs

träger mit Industriewaren, für deren Vertrieb kein 
Produktionsmittelhandel besteht bzw. keine Verant
wortung der Produktion gemäß § 3 Abs. 1 vorliegt, 
erfolgt durch die örtlich zuständigen Großhandelsbe
triebe des Konsumgüterbinnenhandeis. Dazu sind für 
ausgewählte Erzeugnisse aus dem Warenfonds des Be- * 
völkerungsbedarfs Fondsanteile für die Belieferung der 
gesellschaftlichen Bedarfsträger festzulegen.

(2) Die Belieferung der gesellschaftlichen Bedarfsträ
ger mit Industriewaren, für die keine Fondsanteile ge
mäß Abs. 1 festgelegt sind, erfolgt auf der Grundlage 
von Entscheidungen der Leiter der Großhandelsbetriebe 
des Konsumgüterbinnenhandels.

(3) Die Entscheidungen gemäß den Absätzen 1 und 2 
haben unter Beachtung der Sicherung der planmäßigen 
Versorgung der Bevölkerung und des Prinzips der 
strengsten Sparsamkeit zu erfolgen.

(4) Sofern die Belieferung, der gesellschaftlichen Be
darfsträger durch die örtlich zuständigen Großhandels
betriebe des Konsumgüterbinnenhandels nicht vertret
bar ist, haben die Leiter der Großhandelsbetriebe in 
Abstimmung mit den zuständigen Räten der Bezirke 
und den Leitern der Einzelhandelsbetriebe gemeinsam 
festzulegen, welche ausgewählten Verkaufsstellen be
stimmte Warensortimente an gesellschaftliche Bedarfs
träger verkaufen dürfen.

§ 5
(1) Den Groß- und Einzelhandelsbetrieben sowie den 

Vertriebeorganisationen der Industrie ist generell unter
sagt, die in der Anlage 1 auf geführten Waren aus dem 
Warenfonds des Bevölkerungsbedarfs an die gesell
schaftlichen Bedarfsträger abzugeben. Den gesellschaft
lichen Bedarfsträgern ist es nicht gestattet, diese Waren 
von den genannten Einrichtungen zu kaufen.

(2) Die gesellschaftlichen Bedarfsträger haben An
forderungen für die in der Anlage 2 genannten Erzeug
nisse an die für ihre Anleitung zuständigen staatlichen 
und wirtschaftsleitenden Organe einzureichen, mit Aus
nahme der gesellschaftlichen Bedarfsträger, die ihren 
Bedarf selbst erfassen und ihre Anforderungen direkt 
an die zuständigen bilanzierenden Organe übergeben. 
Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe neh
men im Rahmen ihrer Fondeanteile gegenüber den zu
ständigen Bedarfsträgern die Zuweisungen vor. Die 
Lieferung der Erzeugnisse erfolgt durch die in der An
lage 2 genannten Lieferbetriebe. v

§ 6
(1) Die gesellschaftlichen Bedarfsträger können im 

Einzelhandel Industriewaren aus dem Warenfonds des 
Bevölkerungsbedarfs kaufen:

a) Werkzeuge aller Art einschließlich elektrischer 
Handwerkszeuge in Eihzelstücken sowie Bau- und 
Möbelbeschlag für Reparaturzwecke,

Й) Kleinstmengen an anderen Industriewaren des Be
völkerungsbedarfs, mit Ausnahme von Baumate
rialien, bis zu einem Gesamtbetrag von 200 M je 
Monat. Das Limit von 200 M verfällt am Monats
ende.

(2) Darüber hinaus ist der Kauf von Industriewaren 
aus dem Fonds des Bevölkerungsbedarfs im Einzelhan
del zulässig:

a) für persönliche Zuwendungen, die aus dem Prä
mienfonds bzw. bei staatlichen Organen und Ein
richtungen, die einen einheitlichen Prämien-, Kul
tur- und Sozialfonds bilden, aus dem Teil des 
Fonds, der in den Betriebsvereinbarungen für 
Prämierungen vorgesehen ist, finanziert werden,

b) in Kleinstmengen und Einzelstücken für die Aus
stattung von Kinofilm-, Fernsehfilm- und Theater
inszenierungen, für die Gestaltung der Rundfunk
programme sowie für die Einrichtungen des künst
lerischen Volksschaffens,

c) für Artikel des persönlichen Bedarfs durch Kin
dergärten, -krippen, -heime, Schulen, Kranken
häuser, Feierabendheime und Pflegeheime sowie 
Kinderferienheime und -lager.

(3) Volkseigenen Kommunalen Wohnungsverwaltun
gen, Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften und an
deren gesellschaftlichen Bedarfsträgern, die Rechts
träger oder Verwalter von Wohngebäuden sind, ist es 
gestattet, von Bürgern zur Aufrechterhaltung der Ge
brauchsfähigkeit des Wohnraumes (Instandsetzung und 
Ersatzbedarf) beschafftes Material zu finanzieren.

(4) Die Bezahlung von Waren des Bevölkerungs
bedarfs durch gesellschaftliche Bedarfsträger gemäß 
den Absätzen 1 bis 3 erfolgt zu Einzelhandelsverkaufs
preisen (EVP).

(5) Der Kauf gebrauchter Industriewaren durch ge
sellschaftliche Bedarfsträger ist unter Beachtung des 
Prinzips der strengsten Sparsamkeit zulässig, soweit 
nicht in Rechtsvorschriften etwas anderes geregelt ist. 
Uber diese Käufe ist durch die gesellschaftlichen Be
darfsträger ein exakter Nachweis unter Angabe der 
Bezugsquellen zu führen.

§ 7
(1) Volkseigenen und ihnen gleichgestellten zentral

geleiteten Betrieben und Kombinaten sowie bezirklich 
geleiteten Kombinaten, zentralen staatlichen Organen 
und Einrichtungeh, wirtschafteleitenden Organen sowie 
Räten der Bezirke, Kreise und Städte ist der Bezug von 
Papier und Bürobedarfsartikeln aus dom Warenfonds 
des Bevölkerungsbedarfs untersagt.

(2) Den im Abs. 1 nicht genannten gesellschaftlichen 
Bedarfsträgern ist der Bezug von Papier und Büro
bedarfsartikeln aus dem Warenfonds des Bevölke-

• rungsbedarfs nur bis zu einem Betrag in Höhe von 
25 M je Monat gestattet.

(3) Die Festlegungen im § 6  Abs. 1  Buchst, b finden 
für Papier und Bürobedarfsartikel keine Anwendung.

§ 8
(1 ) Gesellschaftliche Bedarfsträger sind nicht berech

tigt, Sonder- bzw. Einzelanfertigung von Möbeln und 
Polsterwaren für die Ausstattung von Büro- und Ver
waltungsräumen in Auftrag zu geben. Für Büro- und 
Verwaltungsräume dürfen nur serienmäßig aus standar
disierten Bauteilen hergestellte Büromöbel über die 
zuständigen Großhandelsorgane bzw. im Direktbezug 
gekauft werden.

(2) Die Sonder- bzw. Einzelanfertigung von Möbeln 
und Polsterwaren für Messen und andere internationale 
Veranstaltungen ist statthaft, soweit es sich um auslän
dische Auftraggeber handelt.


